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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung ! Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2024

Antraos-N r. 24-F-63-0091

lnnovativ und vernetzt: Venrualtungsprozesse in Wiesbaden für die Herausforderungen der Zukunft
optimieren
- Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Dle Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 13.11.2024 -

Wie alle öffentlichen Venrualtungen, aber auch Unternehmen steht die Landeshauptstadt Wiesba-
den vor strukturellen Herausforderungen, die Auswirkungen auf ihre Handlungsfähigkeit haben.
Dazu zählen der demographische Wandel, der bereits spürbare Fach- und Arbeitskräftemangel
sowie tiefgreifende Veränderungsprozesse, die mit der Einführung neuer digitaler Technologien
einhergehen.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist daher gefordert, die eigene Verwaltungsorganisation und ver-
fügbare Ressourcen frühzeitig so auszurichten, dass es gelingt, diese Heraüsforderungen optimal
zu meistern, Chancen des Wandels zu nutzen und so für die Zukunft besser gerüstet zu sein.
Der Oberbürgermeister, der Magistrat sowie die städtischen Gesellschaften haben sich bereits auf
diesen Weg gemacht und verschiedene Vorhaben gestartet, andere befinden sich in der Vorberei-
tung. Zudem liegen - als Ergebnis von Organisationsuntersuchungen sowie aus Rückmeldungen
der Führungskräfte - konkrete Hinweise zu Verbesserungspotenzialen sowie Empfehlungen für
strukturelle Reformen vor (vgl. dazu Bericht Dezernat ll zum Antrag Nr. 23-F-63-0118). Auch diese
werden bereits an verschiedenen Stellen innerhalb der Stadtvennraltung angegangen.
Jetzt geht es darum, diese Vorhaben zusammenzuführen sowie zügig und ergebnisorientiert um-
zusetzen. Dafür sind nötig:

1. Prozesse und Strukturen für eine übergreifende Steuerung, Priorisierung und Ressourcen-
planung von Themen.

2. Ressourcen und Kompetenzen für die Umsetzung von Veränderungen.
3. Weitere effektive dezernatsübergreifende Abstimmungen.

Erfolgreich kann ein solcher Veränderungsprozess zudem nur sein, wenn es gelingt, Führungskräf-
te und Belegschaft inklusive der Personalveftretung einzubinden und den Weg gemeinsam zu ge-
hen. Nur so kann den Bedürfnissen von Arbeitnehmenden Rechnung getragen werden mit dem
Ziel, gute Voraussetzungen zu schaffen für eine hohe Mitarbeitezufriedenheit einerseits und eine
leistu n gsfä h i ge Stadtverwaltung andererseits.

Die Stadtverordnetenversamml ung wol le beschl ießen :

1) Die Stadtverordnetenversammlung nimmt positiv zur Kenntnis, dass der Oberbürgermeis-
ter, der Magistrat und die städtischen Gesellschaften auf unterschiedlichen Ebenen daran
arbeiten, eine künftige Handlungsfähigkeit des Stadtverbunds unter veränderten Rahmen-
bedingungen sicherzustellen, ln Arbeit sind unter anderem:

a) Fahrplan für eine digitale Transformation
b) Optimierung stadtweiter und fachbereichsübergreifender Prozesse
c) Abarbeitung der Aufträge zur Nutzung von Synergien aus den Haushaltsberatungen

2023
d) Etablierung einer stadhveiten Zusammenarbeit in den AGs "stadtverbund" und eine

Schärfung der fachlichen Themen dieser Ags
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2) Die Stadtverordnetenversammlung regt an,
a) bereits begonnene sowie geplante Maßnahmen zu bündeln und in eine Projektstruk-

tur zu übedühren. Folgende grundsätzlichen Zielsetzungen sollten dabei eine Rolle
spielen:

i) Stärkung robuster fachbereichsübergreifende Prozesse mit klaren, abge-
stimmten Verantworllichkeiten, die einheitl ich dokumentiert si nd,

ii) Stärkung des Prinzips der zentralen Prozessverantwortung,
iii) Minimierung von Doppelstrukturen und Redundanzen zur Vermeidung von

Schnittstellen innerhalb der Verwaltung,
iv) Bündelung von Aufgaben, die zentral und standardisiert erfolgen können,
v) Optimierung der Regeln für die Zusammenarbeit über Dezernats- und Am-

tergrenzen,
vi) Analyse und Optimierung ressourcenrelevanter Prozesse
vii) verbesserteGesamtsteuerung,
viii) Schaffung von mehr Synergien und Vermeidung von Doppelstrukturen unter

den städtischen Beteiligungen,
ix) Konsolidierung der Beteiligungen, sofern sinnvoll,
x) Mehr Transparenz und Standards, auch bei Gehältern in den Gesellschaften,
xi) Bürokratieabbau,
xii) konsequente Serviceorientierung.

b) ein extern besetztes Projekt Management Office (PMO) zu etablieren und dafür eine
verantwortliche Steuerung in der Verwaltung zu definieren.

c) nach dem Vorbild der AG Personal eine AG Moderne Venrualtung zu gründen, mit
dem Ziel

i) ein Forum des Austauschs für politische Gremien, Personalvertretung und
Führungskräfte der Verwaltung zu etablieren

ii) regelmäßig über Projektfortschriüe zu informieren und sich über etwaige
neue Weichenstellungen zu verständigen. Feste Sitzungstermine sollen ge-
meinsam jeweils zu Beginn des Jahres festgelegt werden.

3) Die Stadtverordnetenversammlung stellt für das Projekt Management Offico ein Budget von
150.000 Euro (Position 2-15-EHH-neu-OO1 im HH-Antrag) zur Verfügung, sofern der Ma-
gistrat der oben genannten Empfehlung folgt.

4) Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, im Ausschuss für Finanzen und Be-
teiligungen am 26. März 2025 über die Projektstruktur zu informieren.

Beschluss Nr.0394vom 21 .11.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2024 verschoben.

Beschluss Nr. 0475 vom 18.12.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2025 verschoben

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

wiesbaden ,,/hz.zoza

Dr
er
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Der Magistrat
_16 -

Wiesbaden , h.lz.zOzq

Dezernat I

Dezernat ll
mit der Bitte um Kenntnisnahme Mende

k
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t}'le Rolhöus{rakliun
Wiesbtrden

An

He rrn Stadtvero rd netenvorste her
Dr. Gerhard Obermayr
über Amt 15

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden

Wiesbaden, den 21. Oktober 2024

Anfrage 20912024
Zuständigkeit: Dez. V

Frist: 21.11.2024
ab 23.10.2024,Da

Schriftliche Anfrage der AfD Stadtverordnetenfraktion Wiesbaden an den Magistrat gemäß § 45 der
G eschäft so rd n u ng de r Stadtverord nete nversa mm I u ng

Umsetzungsaufwand von GEG und WPG für den Gebäudebestand in kommunalem Besitz oder
kommunaler Trägerschaft

Begründung Teil 1 - Gebäudeenergiegesetz (GEG):

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden,
die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien
bei der Wärmeversorgung von Gebäuden. Mit einer zweiten Novelle des Gesetzes wurde zudem der
Einsatz erneuerbarer Energien beim Einbau neuer Heizungen verbindlich geregelt. Diese Anderungen
sind am 1. Januar 2024in Kraft getreten.

ln diesem Zusammenhang frage ich den Magistrat:

1. Welche Gebäude befinden sich zurzeit im Besitz der Stadt? Bitte einzeln auflisten

Welche Gebäude in städtischer Trägerschaft werden von den notwendigen Umbaumaßnah-
men nach dem novellierten Gebäudeenergiegesetz betroffen sein? Bitte einzeln auflisten.

Mit welchen Kosten für die Umbaumaßnahmen ist für die einzelnen Gebäude jeweils zu rech-
nen und wie hoch werden die Kosten insgesamt ausfallen? Bitte einzeln auflisten.

Bei welchen Gebäuden wäre ein Neubau finanziell sinnvoller als die Umbaumaßnahmen
gemä ß ge p la nte m nove I lie rte m Gebä udee nergiegesetz?

Wie viele Gebäude in städtischem Besitz sind baulich nicht nach den Vorgaben des
gepla nten novellierten Gebä udeenergiegesetzes umrüstba r?

Af D Starllv*r*rrl nel.enl'rnklion Wiesbaden
§chloßplntz S, 651"83 Wiesbaden

afd Q)wiesbaden, de . afd -fra ktio n - ratha us-wiesbaden. de .
www.fncebook.com/afd.fra ktion.wiesbaden
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6. Welche stadteigenen lmmobilien sind an lnvestoren oder Nutzer vermietet oder
verpachtet? Wir bitten um genaue Auflistung, welche Gebäude an welche lnvestoren.

Welche dieser stadteigenen lmmobilien müssen nach dem geplanten novellierten
Gebäudeenergiegesetz saniert werden und mit welchen Maßnahmen? (Bitte auflisten)

Bei welchen dieser Gebäude trägt die Stadt die Teil- oder Gesamtkosten an den Umbaumaß-
nahmen und wie hoch werden diese Kosten voraussichtlich ausfallen? Bitte einzeln auflisten.

Bei welchen dieser Gebäude trägt der Mieter/Pächter diese Sanierungskosten? Bitte auflisten

Welche dieser Gebäude sind baulich nicht sinnvoll umrüstbar und wie wird mit diesen weiter
verfahren? Bitte auflisten.

Welche lmmobilien in der Trägerschaft städtischer Beteiligungsgesellschaften sind an die
Kommune vermietet oder verpachtet? Wir bitten um genaue Auflistung welches Gebäude von
welchem Eigentümer.

Welche dieser lmmobilien müssen nach dem geplanten novellierten Gebäudeenergiegesetz
saniert werden und mit welchen Maßnahmen? Bitte auflisten.

Bei welchen dieser angemieteten Gebäude trägt die Stadt die Teil- oder
Gesamtkosten an den Umbaumaßnahmen und wie hoch werden diese Kosten jeweils voraus-
sichtlich ausfallen? Bitte einzeln a uflisten.

Bei welchen dieser Gebäude trägt der Eigentümer diese Sanierungskosten? Bitte auflisten

Wie werden sich durch die gesetzlichen Vorgaben die wirtschaftlichen Bedingungen für das

Mietmodell für Schulen und Kitas in der LHW ändern?

Begründung Teil 2 - Kommunale Wärmewende:

Am 01.01.2024 ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG) des Bundes in Kraft getreten, welches die Länder
verpflichtet, sicherzustellen, dass in größeren Kommunen (mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohner) bis zum 30.06.2025 und in kleineren Kommunen (höchstens 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohner) bis zum 30.06.2028 Wärmepläne aufgestellt werden. ln den hessischen Kommunen mit
höchstens 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden somit künftig ebenfalls Wärmepläne er-
stellt werden müssen. Das Wärmeplanungsgesetz gibt vo4 dass ab dem 1. März 2025 neue Wärme-
netze zu einem Anteilvon mindestens 65 Prozent der jährlichen Nettowärmeerzeugung mit Wärme aus

erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder Kombination hieraus gespeist werden
müssen. Bis 2030 müssen bestehende Wärmenetze zu 30 Prozent aus erneuerbaren Energien, aus Ab-
wärme oder aus einer Kombination von beiden betrieben werden. Bis 2040 soll dieser Anteil bis zu 80
Prozent betragen. Das Ziel ist ein vollständiges fossilfreies Wärmenetz bis 2045.

AfD Stadtverördneten{'raktion Wiesbaden
Schloßplate 6 . 651S3 Wiesbaden I

afd €lwiesbaclen. cle . wi. afd -fra ktion - hessen. org
www.faceboo k. com/afd.fra kti on.wiesbaden 2
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!n diesem Zusammenhang frage ich den Magistrat:

Welche Gebäude in städtischer Trägerschaft oder städtischem Besitz sind vom Wärmepla-
nungsgesetz des Bundes betroffen? (Bitte einzeln auflisten)

An welche Wärmeversorgung bzw. welches Wärmenetz werden die Gebäude in städtischer Trä-

gerschaft oder städtischem Besitz jeweils angeschlossen werden? Bitte einzeln auflisten.

Welche Kosten werden die Umrüstung und/oder der Anschluss an ein Wärmenetz für die Ge-

bäude in städtischer Trägerschaft oder städtischem Besitz jeweils verursachen? Bitte auflisten.

Mit welchen Gesamtkosten rechnet der Magistrat für die Anpassung aller Gebäude in städti-
scher Trägerschaft oder städtischem Besitz an die Vorgaben des WPG?

Bis wann rechnet der Magistrat mit dem Abschluss der Anpassung aller Gebäude in städtischer
Trägerschaft oder städtischem Besitz an die Vorgaben des WPG?

lm Zusammenhang mit der Bereltstellung und dem Abruf von Fördermitteln für die Umsetzung von
GEG und WPG frage ich den Magistrat:

Welche Erkenntnisse hat der Magistrat zu Fördermöglichkeiten von Land, Bund oder EU für die

Umsetzung von GEG und WPG für Gebäude in städtischer Trägerschaft oder städtischem Be-

sitz?

Welche Erkenntnisse hat der Magistrat darüber, bis zu welchem Zeithorizont Fördermöglich-
keiten von Land, Bund oder EU für die Umsetzung von GEG und WPG bisher budgetiert sind?

3

4

5

2

Für welche Fördermittelanträge hat der Magistrat bereits Förderzusagen erhalten und in wel-
cher Höhe?

Welche Fördermittelanträge für welche Fördersummen aus welchen Fördertöpfen hat der Ma-
gistrat bereits gestellt?

Wie hoch sind voraussichtlich die Kosten für die Umsetzung von GEG und WPG für Gebäude in

städtischer Trägerschaft oder städtischem Besitz bis 2030, die nicht über Fördermittel abge-

deckt werden können, sondern allein aus dem städtischen Haushalt getragen werden müssen?

Welche konkreten Beträge plant der Magistrat für die Umsetzung von GEG und WPG für Ge-

bäude in städtischer Trägerschaft oder städtischem Besitz bis 2030 in die nächsten kommuna-
len Haushalte einzubringen? Bitte pro Jahr einzeln auflisten.

A{D Stadtvernrdnelenfrsktion Wiesbaden
§chloßplaä S . 651.83 Wiesbaden

afdGlwiesbaden.de . wi.afd-fraktion-hessen.org .
www.faceboo k. com/afd "fra ktion.wiesbaden
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Dr. Klaus-Dieter Lork

Stadtverordneter
AfD Sta dtverord nete nfra ktion

Gordon A. Bee

Politischer Referent
Af D Stadtverord netenf ra ktio n

AfD St.adtverorrlnelenfraktion Wiesbaden
Schloßplate S . 65183 Wiesbaden
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Beschluss 0478 vom 1 8. Dezember 2424
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Die Stadtverord netenversa m mlu ng

Tagesordnung I Punkt I der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2024

Antraqs-Nr. 24-F- 1 6-001 4

Parkplatznot in Wiesbaden
- Antrag der Fraktion BLWULWMardak vom 17.09.2024 -

Die Parkplatznot in Wiesbaden belastet Anwohnerinnen, Anwohner und Pendler zunehmend.
Ein Modell, das bereits in Düsseldorf erprobt wird, bietet eine potenzielle Lösung: Dort dürfen Bür-
gerinnen und Bürger ihre Autos gegen eine geringe Gebühr nachts auf Supermarktparkplätzen ab-
stellen. Dieses Konzept nutzt bestehende Flächen effizienter und mindert den Parkdruck in den ln-
nenstädten.

Auch für Wiesbaden könnte das Feierabend-Parken auf Supermarktparkplätzen eine sinnvolle
Maßnahme zur Entlastung der Parkplatzsituation darstellen.

Die Stadtverordnelenversamml ung möge besch ließen :

Der Magistrat wird gebeten

1. die Einführung eines Feierabend-Parkens auf Supermarktparkplätzen in Wiesbaden zu prü-
fen, das sich an dem Düsseldorfer Modell orientiert, bei dem Supermärkte wie ALDI Süd,
Lidl o.a. ihre Parkflächen außerhalb der Öffnungszeiten gegen eine geringe Gebühr für die
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

2. Gespräche mit Supermärkten und Einzelhändlern in Wiesbaden aufzunehmen, um deren
Bereitschaft zur Teilnahme an einem Feierabend-Parken-Projekt zu sondieren und mögli-
che Kooperationsmodelle zu entwickeln, die Anreize für die Teilnahme schaffen.

3. die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu klären, einschließlich der
Nutzung von digitalen Buchungssystemen und Uberwachungsmaßnahmen (2, B, App-
basierte Buchungen, Kennzeichenerkennung), um die Nutzung und Verwaltung der Park-
flächen zu erleichtern und die Sicherheit zu gewährleisten.

4. ein Pilotprojekt für Feierabend-Parken auf Supermarktparkplätzen zu initiieren und dessen
Umsetzung zu planen, einschließlich einer Testphase, um die Akzeptanz und Effektivität
der Maßnahme zu bewerten.

Beschluss Nr. 0391 vom 21 .11.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2024 verschoben

Beschluss Nr. 0478 vom 18.12.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2025 verschoben

Seite: 1/2
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Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16 -

Dezernat ll
Dezernat V
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Wiesbaden ,rfl.n.zozq

wiesbaden ,2J.lz.zozq

Mende

K
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Die Stadtverord netenversammlun g

Tagesordnung I Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2024

Antraqs-Nr. 24-F-1 6-00'1 5

Führerschein für ehrenamtliche Helfer
- Antrag der Fraktion BLWULWMardak vom 17.09.2024 -

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Blaulichtbereich - wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, den
Rettungsdiensten oder dem Technischen Hilfswerk - sind essenziell für die Sicherheit und den
Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden. Um dieses Engagement zu fördern und Hürden
abzubauen, sollte der Zugang zu einem Führerschein erleichtert werden. Ein kostenloser oder ver-
günstigter Führerschein würde die Mobilität und Einsatzbereitschaft dieser Ehrenamtlichen stärken

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen
Der Magistrat wird gebeten:

1. ein Konzept zur Einführung eines kostenlosen oder vergünstigten Führerscheins für ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer im Blaulichtbereich zu erarbeiten, das folgende Punkte um-
fasst:

o Definition der Anspruchsberechtigten sowie der erforderlichen Nachweise.
o Prüfung verschiedener Modelle zur Bereitstellung eines kostenlosen oder vergüns-

ti gten Füh rerscheins, unter Berücksichti gung mögl icher Fördermittel von Land, Bu nd
oder anderen Stellen.

o Kooperationen mil Fahrschulen zur Bereitstellung entsprechender Angebote.

2. Möglichkeiten zur Vereinfachung und Digitalisierung der Antragsveffahren zu prüfen, um
die Prozesse für Ehrenamtliche zu beschleunigen und bürokratische Hürden abzubauen.

Anderungsantrag der AfD Fraktion vom 23.09.2024 zum Antrag ,,Führerschein ftir ehrenamtliche
Helfef der Fraktion BLWULWMardak vom 17.09.2024. (24-F-1S0015)

Begründung:

Prozesse müssen generell vereinfacht werden.

Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung wolle deshalb beschließen,
den Antrag ,,Führerschein für ehrenamtliche Helfer" wie folgt zu ändern.

Antra g BLWAJ LWll/ardak

2. Möglichkeiten zur Vereinfachung und Digita-
lisierung der Antragsverfahren zu prüfen, um
die Prozesse für Ehrenamtliche zu beschleuni-
gen und bürokratische Hürden abzubauen.

2. Möglichkeiten zur Vereinfachung und Digita-
lisierung der Antragsverfahren zu prüfen, um
die Prozesse generell zu beschleunigen und
bürokratische Hürden abzubauen.

Seite: 1/2
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Beschluss Nr. 0392 vom 21 .11.2024

Der Antrag wird zusammen mit dem Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 23.09.2024 auf die
Sitzun g der Stadtverord netenversamm lung am 1 8.1 2,2024 verschoben.

Beschluss Nr. 0479 vom 18.12.2024

Der Antrag wird zusammen mit dem Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 23.09.2024 auf die
Sitzu n g der Stadtverordnetenversamm lu ng am 1 3.42.2025 verschoben.

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16 -

Dezernat I

mit der Bitte um Kenntnisnahme

ayl
etenvorsteher

Wiesbaden,$ 1Z2OZI

Mende

(l.tz zozq
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I.ANDESHAUPTSTADT
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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung I Punh 6 der öffentlichen Sitrung am 18. Dezember 2024

Antrags-N r. 24-F-55-0007

Millionengrab zuschaufeln - Ostfeld stoppen
- Antrag der Fraktion Die Linke vom 13.11.2024 -

Mit der geplanten Bebauung im Landschaftsschutzgebiet am Fort Biehler ("Ostfeld") soll laut Pla-
nung ein "Trabantenstadtteil" mit Hochhäusern und deutlich größerer Verdichtung als zum Beispiel
im Wohngebiet "Schelmengraben" entstehen. Zu der hiezu 202Q von der Stadtverordnetenver-
lammlung beschlossenen "SEM Ostfeld/Kalkofen" wird mit der vorgelegten Sitzungsvorlage 24-V-
61-0042 auch die rechtlich notwendige aktualisierte "Kosten- und Finanzierungsübärsicht"-("KoFi")
mit Stand Jahresmitte 2024 vorgelegt. Das dort geschätzte Defizit für die Stadt für die Herstellung
der notwendigen lnfrastruktur (ohne die erforderliche Schienenanbindung und weitere Maßnah-
men) beläuft sich jetzt auf über 206.000,000 Euro. Dies bedeutet gegenüber den im Jahr der Be-
schlussfassung 2020 angenommenen Kosten - mit Steigerung von Jahr zu Jahr - nun ein mehrfa-
cher Betrag, ohne dass nur eine einzige Baumaßnahme erfolgt wäre.

Die "KoFi" ging und geht z.B. von einer jährlichen Baukostensteigerung von2,25 o/o äus, Diese An-
nahme war in den zurÜckliegenden Jahren weit von der Realität entfernt und wird es voraussicht-
lich auch in Zukunft sein.

Da fÜr die gefordeile Schienenanbindung keine förderfähige Lösung in Sicht ist, muss mit weiteren
enormen lnfrastrukturkosten zur Bebauung des Landschaftsschutzgebietes gerechnet werden.
Dennoch wird bislang das Projekt "Ostfeldn mit all den vorhandeneÄ Problerien fortgesetzt wie die
Bedeutung für Kaltluftentstehung und Kaltluftzufuhr für die am Rhein liegenden Stad]tteile, die Nähe
zu einem Militärflughafen, mehrere anhängige Klagen, die Reduzierung der regionallandwirtschaft-
lichen Anbaufläche, die negative Auswirkung auf bedrohte Tierarten u.a..

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass mit dem zu erwartenden enormen Defizit für den städti-
schen Haushalt und der Bereitstellung der bebaubaren Fläche noch keine einzige neue Wohnung
entstanden wäre. Die Kosten hiedür kämen noch "obendrauf', wenn zum Beispiel die Stadt bzw.-
eine städtische Gesellschaft wie die GWW dann dort (teure) Fläche enruirbt, um (förderfähige,
preisgünstige) Wohnungen zu errichten. Beiden ständig enorm gestiegenen Kosten für die not-
wendige lnfrastruktur ist zu berücksichtigen, dass eine Finanzierung dürch die mittlerweile einge-
tretene städtische Haushaltslage sehr fraglich geworden ist: Die bei Beschlussfassung ZOZO v'or-
handenen erheblichen finanziellen Rücklagen der Stadt werden perspektivisch weitgihend aufge-
braucht' Fehlende ausreichende Zuweisungen für immer neue von Bund oder Land-übertragenä
Aufgaben und im Verhältnis dazu nicht ausreichende Einnahmeerhöhungen verschärfen die Haus-
haltssituation. Die wirtschaftlichen Prognosen für dienächste Zeit und poiitische Krisen lassen nicht
erwarten, dass sich die Situation in absehbarer Zeit zum Besseren wendet. Somit erschwert die
Fortsetzung des Projekts "Ostfeld" mit bereits laufenden jährlichen Ausgaben in zweistelliger Milli-
onenhÖhe die Finanzierung von wichtigen lnvestitionen wie beim sozialän Wohnungsbau,*beim
Walhalla, dem Palasthotel, dem Ersatzbau für das Hallenbad Kostheim sowie bei diingend not-
wendigen sanierungen und Neubauten im schulbereich, bei Kindertagesstätten und im Rathaus
u.a. Auch wenn das Projekt "Ostfeld" im Wesentlichen über die stadtei-rgene Gesellschaft SEG ab-
gewickelt wird, hat letälich die Landeshauptstadt Wiesbaden die Kosteln zu tragen,
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- Stadtverordnetenversamml ung -

Seite 2 des Beschlusses 0476 vom 18. Dezember 2024

Di e Stadtverord netenversa m ml ung wol le beschl ießen :

1. Aufgrund der zahlreichen, selbst nach jahrelangen Vorplanungen und vier Jahre nach Be-
schlussfassung der "SEM' vorhandenen, Planungshindernisse und insbesondere ange-
sichts der sich immer deutlicher abzeichnenden finanziellen Entwicklung spricht sich die
Stadtverordnetenversammlung dafür aus, die Planungen zur "SEM'einzustellen.

2. Die vorgesehenen finanziellen Mittel sollten für dringend notwendige lnvestitionen veruen-
det werden. Außerdem sollten für die Schaffung und Verlängerung von Sozialbindungen
von bereits vorhandenen oder geplanten Wohnungen finanzielle Mittel bereitgestellt werden

Ergänzungsantrag der AfD Fraktion vom 19.11.2024 zum Antrag ,Millionengrab zuschaufeln -
Ostfeld stoppen'der Fraktion Die Linke (24-F-55-0007)

Begründung:

lm Gegensatz zut Umsetzung der SEM Ostfeld, ist die möglichst rasche Realisierung des Bt(A-
Standorts für die Landeshauptstadt Wiesbaden und auch für das BKA von essentieller Bedeutung.
Daher erscheint es sachgerecht zu beantragen, dass freiwerdende personelle Ressourcen zur
Unterstützung und Beschleunigung dieses Projekts zum Einsatz kommen.

Antrag:

Die Stadtverordnetenversamml ung wol le deshalb beschließen :

Punkte 1 und 2 im Originalantrag unverändert 3. Die Landeshauptstadt Wiesbaden und sämtliche
involvierten lnstitutionen, namentlich die SEG und
das Stadtplanungsamt, sollen nach der Einstellung
der SEM Ostfeld ihre freiwerdenden personellen
Ressourcen für die Realisierung des BKA-
Standorts einseEen.

Beschluss Nr. 0389 vom 21 .11.2024

Der Antrag wird zusammen mit dem Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 19.1 1.2024 auf die
Sitzung der Stadtverordnetenversam mlu n g am 1 8. 1 2.ZOZ4 verschoben.

Beschluss Nr. 0476 vom 18.12.2024

Der Antrag wird zusammen mit dem Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 19.11.2024 auf die
sitzun g der stadtverordnetenversamrn I ung a m 1 3. 02.202s verschoben.
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Stadtverordnetenversam m I ung

Seite 2 des Beschlusses 0476 vom 18. Dezember 2024

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16 -

Dezernat I

mit der Bitte um Kenntnisnahme

wiesbaden fi:z.zOz+

wiesbaden ,lJ.tz.zoza

Mende
rgermeister 

7p,<r

Dr

o
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Beschluss 0477 vom 18. Dezember 2024

I.ANDIiSHAUTTSTADT

_ffi
WIESBADEN

ttt
Die Stadtverordnetenversamm I ung

Tagesordnung I Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2024

Antrags-Nr. 24-F-1 0-0026

"Parken 
in Wiesbaden leicht gemacht, Digitalisierung städtischer Verkehrs- und Parkinformatio-

nen"
- Antrag der AfD-Fraktion vom 13.11.2A24 -

Auf den lnternetseiten der Landeshauptstadt Wiesbaden sind lnformationen zu Parkhäusern, Han-
dy-Parken, Bewohnerparken und Behindeilenparkplätze verfügbar. Auch auf Baustellen wird um-
fangreich hingewiesen. Durch den Wegfall vieler Stellplätze in der lnnenstadt ist es schwierig, ge-
eignete Parkmöglichkeiten zu finden. Durch die Verwendung einer App sollte jeder Verkehrsteil-
nehmer, unabhängig von seinem Standoft, geeignete Parkmöglichkeiten angezeigt bekommen.

Die Stadtverordnetenversam mlung wol le deshal b beschließen,

die bestehende ,,Meine LHW App" wird um folgende Funktionen erweitert:

1, Eine Wiesbaden Karte mit allen lnformationen zu kostenpflichtigen und kostenfreien
Parkmöglichkeiten.

2. Die Anzeige von Sonderparkzonen wie Behindertenparkplätze, Liefezonen, E-
Ladezonen, Carsharing und Wohnmobile.

3. Eine Wiesbaden Karte mit aktuellen lnformationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen und
Baustellen.

Die Stadtverordnetenversammlung wol le zusätzlich beschließen,

1, die Wirksamkeit der enrueiterten Funktionen regelmäßig zu evaluieren und auf Basis von
Nutzerfeedback weitezuentwickel n.

2. dass ,,Strafzettel" künftig einen Barcode oder QR-Code enthalten, der direkt auf die
Wiesbaden-Karte oder Meine LHW App verweist.

3. dass die Landeshauptstadt Wiesbaden ein Parkplatzkataster einfühft, das zu den Park-
häusern alle möglichen Parkplätze für PKW aufzeigt. Dieses sollte jährlich aktualisiert
werden.

Beschluss Nr. 0390 vom 21 j1.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2024 verschoben.

Beschluss Nr. O477 vom 18j22024

Der Antrag wird auf die Sitzung der §tadtverordnetenversammlung am 13.02.2025 verschoben
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Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Der Magistrat
-to-

Dezernat V
mit der Bitte um Kenntnisnahme

wiesbaden /J.tz.zozq

Obermayr

Wiesbadenf 12,2024

Mende

R

Seite: 2/2



f ,ao
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LANDESTIAUPTSTADT

rm

l,VIESBADEN
,J

Die Stadtverord netenversa m m I ung

Tagesordnung I Punkt 10 der öffentllchen Sltzung am 18. Dezember 2024

Vorlagen-Nr. 24-V-0'l -0022

Nennung von Namen in Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung;
Anfrage der BLWULWMardak Rathausfraktion vom 15. Oktober 2024, Nr. 20812024 nach § 45
der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

Beschluss Nr, 0393 vom 21 .11.2024

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2024
verschoben.

Beschluss Nr. M80 vom 18.12.2024

Der Tagesordnungspunkt wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2025
verschoben.

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16 -

Dezernat I

mit der Bitte um Kenntnisnahme

wi esbaden,,/l.l z.zoz+

bermayr

Wiesbaden 13:z.zoz+

Uwe Mende rt

Dr
mmlung



IJND[§HAUTT§TADT

§efo0&. ? 5, 0kt, lu{ fiIIIl

WI§SBADEN
tt*

über Magistral Dsr Oberbürgermeister
und
Herm $tadtverordnetenvürsteh*r
Dr. Garhard Obermayr

an die
B LWIULW/Wardak Rathau.sfräktisn

J.& . orton*r roeq

Anfrage der BLWULWA#ardak Rathausfraktion vorn 1S.10.äü24, f'lr. äüSlä0!4 nach § 45
der Geschüiftsordnung der $tadtuerordnetenver§€mml ung, §V Hr. 34-V"$ 1 -00ä?

Nennunp von Nsmon in §itzungen der §tadtvarod*et*nwmrnlunü

lrnrn*r wl*.der hat der Voroitzende des Ausschussas füt Mob,lfit*t l-{*n Manin Kraft in Aus-
sdrussuiteungen dos Mobilitätsausschusses und §itxungren d*r §tsdtverMnetenvorsamm-
lung dsrauf hin6ewiesen, dass Namensnennungen von Personofl im Iusernrnenhang mit
P*ruonulangol*g+nh*iteil dor Landeehaup{stsdt \§itsbsd*rl od*r d*ran Tochtergeneltethaf-
tan aus datenschutrrechtlichon üründen und aus §ründen der Nirhtöffentlichkoit als Auf-
sichtsratsmitgli*d bei E§S{C§srkshr nicht erl*r.rbt seien, Es drüngne eic{r wiederh*tt der tirr
druck auf, dass Misssü*nds bai §§Wä-Vodqehr rnit dleson formalsn Argumonten unttr den
Tisch gokehrt 

'nüsrdan sollen. W*nn *x ftlr l'{errn Krslt oppoftun ärschelnt gehl är über diese
Regeln hinweg.

ln der letrten §itrung dsr §tsdtsersr*rletsfiverrarnmlung am 26.0§"2024 wurds vutl l-lsrm
Kraft, trotzdem explizlt dsr Nan'ro oines Mit$liad*s dos Batrieb§rsts§ \ron E§WH Verkshr,
Herm Damian Kuln, §srumnl und s*lmit ö{funtl$cft gemschl.

Ber fifiagisra,t wird gmheten folgende Frsg*rl au bas*tworten:

'1. Yfis ssnmrtmt der Magistrat politiscfi, morall*ch xnd juri*i*ch sdrhe
Flnmxnsnsnnurng*n?

?- \&frrd m in diosam Falljuristiscfio Konsoqu*neen ffir H*n* Kreft gohnn? Wenn ja.
vddw, nrgnn nain, warum nicht?

§bFmss bwrurbicfiud*tulgü
{*t t";

Oem t{a$istre{ sü§}rtr} lcdne nmra}imctwm wd pdfüfictsn Eürrstungen des Vorgefrena twt
M irr" §6üsrß he{'§hn }rsrd€n sü. ist es Ar€&üt§nftß{t dü§
Ane$errae§-

ms$$sss'W§
SS+tlI§{nM
§tüfusWxr§s-ä§i

wä§isäs§$iüsmrrüe"sc
wrvw"tv{*ghsdcn*rlr



-2-

&u x;

Verstöße segen die Verschwingenheitsp{lieht werden nnch § 35 Abs. 2 der Hessischen Ge-
meindeordnung vom lnnwnministeriunr varfolgt. §s bleibt Betro{fenen unbenomm**, *ich an

das lnnenministerium au we,nclen, falls der ansebliche Verstofl geahndet werden soll. Auch
könn*n sich §tadtverordnstg direkt an das lnn*nministerium wenclen.

l\llir Grüßen

Mand*



Anlage Nr. _ zur Niederschrift
{,AhIDT§HAIJPTSTÄI]T

WIESBADEN
t*
*

Vorlage Nr. 24-V-01 -0022

Beschluss des Magistrats

Nr. 06§1 vom 5. November 2024

Nennung von Namen in Sitzungan der Stadtverordnetenversammlung;
Anfrage der BLWULLlüWardak Rathausfraktion vom 15. Oktober 2024, Nr. 208/2024 nach
§ 45 der Geschäftsordnung der StadVerordnetenversammlung

Der Bericht des Oberbürgermeisters vom 24. Oktober 2A24 wird zur Kenntnis genommen

+ +

l-§-rrn Sladtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalbericht ist beigefügt)

Dezernat I z. K.

Wiesbaden, den 5. November 2024

Der Magistrat

Oberbürgermeister h
I

mII]



Beschluss 0474 vom 1 8. Dezember 2024
LANDESHAUPTSTADT

..,.
IIIIfl

WIESBADEN
t*t

Die Stadtverord netenversa m mlung

Tagesordnung I Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2024

Antraos-N r. 24-F-22-0074

Synergien nutzen - Zukünftig gemeinsame Wahlen ermöglichen
- Antrag der Fraktionen von CDU und FDP vom 21.11.2024 -

Die nächste Bundestagswahl wird nun voraussichtlich am 23. Februar 2025 stattfinden, auch wenn
die formale Festlegung des Wahltermins durch den Bundespräsidenten noch aussteht.
Die Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden findet am 9. Mär22025 und eine zu erwartende Stich-
wahl am 30. März 2025 statt (Beschluss Nr. 126 24-V-30-0001).

lnnerhalb von fünf Wochen werden somit drei Wahlen durchgeführt.

Eine Zusammenlegung der Wiesbadener Oberbürgermeisterwahl und der Bundestagswahl ist der-
zeit, aufgrund der bereits erfolgten Bekanntmachung, rechtlich nicht möglich, obwohles aus Sy-
nergiegründen (u. a. Einsatz von ehrenamtlichen Wahlhelfern, Anmietung von Wahllokalen, Kos-
tenreduzierungen bei den Wahlvorbereitungen und eine höhere Wahlbeteiligung bei der Oberbür-
germeisterwahl) geboten wäre.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschl ießen :

Die Stadtverordnetenversammlung appelliert an die Hessische Landesregierung die Regelung des

§ 42 KWG demgemäß anzupassen, dass eine gleichzeitige Durchführung von Europa-, Bundes-
oder Landtagswahl etc. und einer Direktwahl, künftig auch nach bereits erfolgter Bekanntmachung
der Direktwahl, ermöglicht wird, wenn der festgesetzte Termin der
Europa-, Bundes- oder Landtagswahl (bzw. einer der anderen in §42 KWG genannten Abstimmun-
gen) in den unmittelbaren Zeitraum vor oder nach dem Termin der bereits bekanntgemachten Di-
rektwahl bzw, vor oder nach dem Termin der Stichwahl fällt. Die Fristen zur Anderung des Wahl-
termins der Direktwahlwären dementsprechend anzupassen und sollen sich insbesondere an den
Fristen zur Auflösung des Bundestages orientieren.

Beschluss Nr. 0386 vom 21 ,11.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2024 verschoben
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Beschluss Nr. 0474 vom 18.12.2024

Der Antrag wird auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2025 verschoben.
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Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Der Magistrat
-16 -

Dezernat Vll
mit der Bitte um Kenntnisnahme

wiesbaden il.lZ.ZOza

Dr

Wiesbaden,Z 12.2024

Mende

{rtl
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Die Stadtverord netenversa m ml ung
- Ausschuss für Stadtentwicklung,
Planung und Bau -

Tagesordnung I Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 4. Februar 2025

Vorlaqen-N r. 25-F-22-001 3

Erbba uzi ns Konzeptverga be
- Antrag der FraKionen CDU und FDP vom 28.01 .2025 -

,,Seit dem ersten einstimmigen Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
31 .10.2019 zur Einführung von Konzeptverfahren haben sich die politischen Vertreter der Stadt
Wiesbaden sowohl in den Ortsbeiräten, im Planungsausschuss und in der
Stadtverord n etenversa mm I u n g wiederholt f ü r d ie Du rchfü h ru ng von Konzeptverfah ren
ausgesprochen. Alle bisherigen Beschlüsse im Rahmen von Konzeptverfahren, sei es zu
Vergabeexpos6s, Erbbauzinsen und Anhandgabevefträgen mit Bewerbergruppen, wurde
einstimmig gefasst. Die Diskussion zum Sachstand der Konzeptvedahren in der LHW im
Planungsausschuss am21,05,2024 brachte das große lnteresse und die unterstützende Haltung
der Politik deutlich zum Ausdruck."l

Diese breite Unterstützung für die Konzeptvergabe insbesondere als lnstrument zur Schaffung von
bezahlbarem und gemeinwohlorientierten Wohnraum mit entsprechenden Nutzungskonzepten
bedarf jedoch attraktiver Grundlagen, die tiber die bloße Lage und Größe des zu vergebenden
Grundstücks hinausgehen. Um ein möglichst attraktives Konzept umsetzen zu können, sollte sich
der Bodenpreis in Form des zu erhebenden Erbbauzinses deutlich vom Marktgeschehen abheben.
,,Nur wenn sich die Konzeptvergaben deutlich vom überhitzten lmmobilienmarkt abgrenzen,
können sie sich von den marktüblichen Mietpreisen, Baustandards und Wohnqualitäten hin zu
einem bezahlbaren, lebendigen und nachhaltigen Niveau entwickeln."2

Auf dem Wiesbadener Bodenmarkt hat sich bisher kein marktüblicher Erbbauzins herausgebildet,
sodass üblicherweise auf den Liegenschaftszins zurückgegriffen wird. Zwar wurde dieser in
bisherigen Vergabeverfahren teilweise für die ersten 20 Jahre reduziert; eine verlässliche
niedrigere Festsetzung über die komplette Laufzeit des Erbbaurechts, die in der Regel zwei
Sanierungszyklen überdauert, ist jedoch anzustreben. Anpassungen an die Entwicklung des
Verbraucherindex sind möglich.

Andere Kommunen haben die Notwendigkeit der Festsetzung eines einheitlichen, dauerhaften und
attraktiven Erbbauzinses bereits erkannt und machen von der Möglichkeit Gebrauch, dass bei
Vorliegen von öffentlichem lnteresse bei einer Vermögensveräußerung Ausnahmen vom Gebot
des vollen Weftersatzes möglich sind (§ 109 Abs. 3 HGO). So liegt der Erbbauzins in Hamburg bei
1,3a/o, in FrankfurUM. bei 1,5% oder weniger sowie in Stuttgart bei 1,0-2,07o. Wiesbaden ist hier mit
a ktuel I 4, 0To,,Spitzenreiter".

1 Evaluierungsbericht Wettbewerb der ldeen, Geschäftsstelle Konzeptvergabe, S. 16
2 wie vor, S. 21
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- Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau -

Seite 2 des Beschlusses Nr, 0003 vom 4. Februar 2025

Der Ausschuss möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Für Konzeptvergabevedahren der Landeshauptstadt Wiesbaden wird der zu erhebende
Erbbauzins für die gesamte Laufzeit des zu vergebenden Erbbaurechts auf jährlich 1,07o

festgesetzt. Der Erbbauzins basieft auf dem maximal tragfähigen Bodenwert, der mittels einer
Residualberechnung auf Grundlage der Zielmiete individuell berechnet wird. Der Erbbauzins ist
über die gesamte Laufzeit an die lnflation über einen Verbraucherpreisindex anzupassen,

Beschluss Nr. 0003

Der Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 28.01 .2025 wird in der folgenden Fassung
angenommen:

Die Stadtverordnetenversam ml ung wol le beschließen :

Für Konzeptvergabevedahren der Landeshauptstadt Wiesbaden wird der zu erhebende
Erbbauzins für die gesamte Laufzeit des zu vergebenden Erbbaurechls grundsätzlichauf jährlich
1,0% festgesetzt. Der Erbbauzins basiert auf dem Boden verkehrsnerl.

Tagesordnung ll

Wiesbaden ,)5oz.zozs

-0
ri,
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Die Stadtverordnetenversa m ml ung
- Altestenrat -

Tagesordnung Punkt 3 der nicht öffentlichen Sitzung am 6. Februar 2025

Vorlaoen-Nr. 25-F-63-0007

Rechtssch utz für Ortsbeiratsm itgl ieder sicherstel len
- Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 29.01 .2025 -

Damit sie in der Ausübung ihres Mandats nicht durch juristische Vorgänge (2.8. Unterlassungskla-
gen) eingeschüchtert und eingeschränkt werden, ist es von grundlegender Bedeutung für ihre poli-
tische Arbeit, dass sie Rechtsbeistand für Tätigkeiten im Rahmen ihrer Mandatsausübung erhalten
Für die Stadtverordneten gilt dies seit etwa zwei Jahren (s. Beschluss Nr. 0520 der Stadtverordne-
tenversammlung vom 15.12.20221). Diese Regelung soll für Mitglieder der Ortsbeiräte übernom-
men werden.

Der Altestenrat wolle beschließen:

Die Stadtverordnetenversam mlu ng wol le besch I ießen :

Der Magistrat möge:
1. Ein Konzept für eine Sicherstellung des Rechtsschutzes für Ortsbeiratsmitglieder und Mit-

glieder der Beiräte, welches sich am Beschluss 0520 der Stadtverordnetenversammlung
vom 15.12.2022 orientiert, vorzulegen und die möglichen Mehrkosten darzustellen.

2. Das Konzept soll dem Altestenrat und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden.

Beschluss Nr. 0004

Tagesordnung !l

Wiesbaden, .02.2025

Dr. Gerhard Obermayr
Vorsitzender

httos ://piwi.wiesbaden.de/dokument/v/3 03 9083

Der Antrag wird angenommen.
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Die Stadtverordnetenversam m I ung
- Altestenrat -

Tagesordnung Punkt 6 der nicht öffentlichen Sitzung am 6. Februar2025

Vorlaoen-Nr. 24-V-01 -40 1 7

43. ordentliche HaupWersammlung des Deutschen Städtetages vom 13. bis 15. Mai 2025in
Hannover

Beschluss Nr. 0007

Die Stadtverord netenversam mlung wolle besch ließen :

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. die 43. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages vom 13. bis 15. Mai 2025 aul
Einladung der Landeshauptstadt Hannover auf dem Messegelände in Hannover
stattfindet;

1.2. das Motto der Hauptversammlung ,,Zusammen sind wir Stadt" lautet;

1.3. dass der Magistrat als stimmberechtigte Delegierte für den Magistrat benannt hat:

Oberbürgermeister Geft-Uwe Mende
Bürgermeisterin Christiane Hinninger

2. Als stimmberechtigte Delegierte für die Stadtverordnetenversammlung werden benannt:

StV. Dr. Bernd Wittkowski
deridie von Bündnis90/Die Grünen bis zur Sitzung benannte Stadtverordnete

(antragsgemäß Magistrat 21 .01 .2025 BP 0037)

Tagesordnung !l

Wiesbaden, .02.2025

Dr. Gerhard Obermayr
Vorsitzender


